
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/4/24 90/08/0056
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1990

Index

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

GSVG 1978 §25 Abs1 idF 1987/610;

GSVG 1978 §26a idF 1988/750;

Rechtssatz

§ 26 a GSVG bewirkt nicht eine Trennung der Pensionsversicherung und Krankenversicherung, sondern gewährleistet

im Gegenteil die Feststellung einer einheitlichen Beitragsgrundlage, weil gerade die auf die P<ichtversicherung in der

Pensionsversicherung abstellende und in § 26 a GSVG verwiesene Regelung des § 25 Abs 1 erster Satz, letzter Halbsatz

GSVG sicherstellt, daß es im Zweifel nur auf eine Berechnungsgrundlage für beide Beitragsgrundlagen, nämlich auf

jene in der Pensionsversicherung, ankommt.
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